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Offener Brief an Herrn Montgomery, Vize-Präsident der BÄK: Menschenrecht auf den eigenen 
Tod gibt es nicht…(?) 
 
 
v. Lutz Barth 
 
 
Ein Menschenrecht auf den eigenen Tod gäbe es nicht, so der O-Ton vom Vizepräsidenten der BÄK, 
Frank Ulrich Montgomery (Quelle: in,  >>> www.hwelt.de/c/content/view/2913/70/ <<<) 
 
Auch wenn Sie, verehrter Herr Montgomery, in Ihrem obigen Statement die kommerzielle Sterbehilfe 
(hier: die Fälle um R. Kusch) anprangern, scheint es an der Zeit zu sein, die Diskussion um die 
Rechtsfragen eines selbstbestimmten Tods etwas vitaler zu führen.  
 
Es ist unverantwortlich, wie hier kunstvoll auf der Klaviatur des Rechts gespielt wird. Die Debatte um 
die Sterbehilfe „verflacht“ zusehends und einige Funktionäre der BÄK müssen sich schon fragen 
lassen, ob es ihnen überhaupt daran gelegen ist, sich den fundamentalen Rechtsfragen zu stellen. 
Von dieser Kritik sind Sie nicht ausgenommen und es ist nachhaltig zu kritisieren, dass schlicht 
Aussagen ins Blaue hinein getätigt werden, ohne dass auch nur im Ansatz erkennbar ist, welche 
Bedeutung Sie und manche Ihrer Kollegen (allein voran auch die Berufsethiker) dem 
verfassungsrechtlich verbürgten Selbstbestimmungsrecht des Patienten beizumessen gedenken.  
 
Es steht zu befürchten an, dass das unlängst zwischen den Kirchen und der BÄK geführte 
„Spitzengespräch“ nunmehr seine volle Wirkung entfaltet. Unter dem Deckmantel des Arztethos 
werden höhere sittliche Werte aktiviert, die unmittelbar ihre Legitimation aus der „Heiligkeit des 
Lebens“ schöpfen. Dies kann, darf und ist vor allem in einer säkularisierten Gesellschaft nicht der 
Maßstab für eine Reichweitenbestimmung patientenautonomer Erklärungen. 
 
Der Gesetzgeber sollte tunlichst schnell einschreiten, damit die Ärzteschaft und freilich auch damit Sie 
eine verbindliche Orientierung über die Bedeutung des Selbstbestimmungsrechts erhalten. 
 
Und – mit Verlaub Herr Montgomery: Selbstverständlich kann in der Sterbehilfe ein Akt der 
Nächstenliebe erblickt werden und es sollte Sie nachdenklich stimmen, dass auch die jüngste 
Umfrage unter Ihren Kollegen hieran kein Zweifel aufkommen lässt. Dieses Ergebnis mag nun Ihre 
individuelle berufsethische Seele auf das Empfindlichste berühren – abermals mit Verlaub: dies 
werden Sie aushalten müssen, denn Ihnen kommt qua Funktionärstatus nicht die Berechtigung zu, 
ethische Supergrundrechtsschranken in einer aufgeklärten Gesellschaft zu institutionalisieren und 
zwar weder für uns als Bürger und Bürgerinnen noch gegenüber Ihrer Kollegenschaft. 
 
Ein wenig mehr Bescheidenheit ist hier anzumahnen, so dass es geboten erscheint, an die damaligen 
Worte des BGH aus dem Jahr 1957 zu erinnern: „Niemand darf sich zum Richter in der Frage 
aufwerfen, unter welchen Umständen ein anderer vernünftigerweise bereit sein sollte, seine 
körperliche Unversehrtheit zu opfern, um dadurch wieder gesund zu werden. Diese Richtlinie ist auch 
für den Arzt verbindlich. Zwar ist es sein vornehmstes Recht und seine wesentlichste Pflicht, den 
kranken Menschen nach Möglichkeit von seinem Leiden zu heilen. Dieses Recht und diese Pflicht 
finden aber im grundsätzlichen freien Bestimmungsrecht des Menschen über seinen Körper ihre 
Grenze. Es wäre ein rechtswidriger Eingriff in die Freiheit und Würde der menschlichen Persönlichkeit, 
wenn ein Arzt – und sei es auch aus medizinisch berechtigten Gründen – eigenmächtig und 
selbstherrlich eine folgenschwere Operation bei einem Kranken, dessen Meinung rechtzeitig eingeholt 
werden kann, ohne dessen vorherige Billigung vornähme.“ 
Der Umstand, dass Sie innerhalb weniger Wochen vermehrt die Gelegenheit hatten, ihre Visionen 
publikumswirksam der Öffentlichkeit vorzutragen (ich denke hier insbesondere an den unseligen 
„Auftritt“ in der Sendung Hart aber Fair von Plasberg), führt nicht dazu, dass ihre Grundannahmen 
gehaltvoller werden. Es ist schon bezeichnend, dass Sie unbeirrt Ihren verfassungsdogmatisch höchst 
bedenklichen Weg fortsetzen und so durchaus der These neue Nahrung geben, dass Sie und einige 
ihrer Kollegen sich (bei gelegentlich tatkräftiger Unterstützung von Rechtsgelehrten) auf einer Mission 
befinden, die allerdings zum Scheitern verurteilt ist. Die Arztethik – mag diese auch im 
intraprofessionellen Raum von Ihnen mitdefiniert werden – ersetzt nicht die geschriebene Verfassung! 
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In einer aufgeklärten Gesellschaft tragen Sie in einem höchst bedenklichen Maße dazu bei, dass 
Ängste bei den Patienten geschürt werden, letztlich einen nicht selbstbestimmten Tod sterben zu 
dürfen. 
 
Vielleicht finden Sie in den Reihen Ihrer Kollegen Gesprächspartner, die Ihnen ein stückweit den 
Inhalt, die Bedeutung und die Reichweite des Selbstbestimmungsrechts näher bringen können. Die 
Kirchen selbst sind hierbei denkbar ungeeignet, Ihnen eine Wertekultur in einer säkularen und vor 
allem pluralen Gesellschaft zu vermitteln, da zentrale Dogmen nicht zur Disposition stehen und mit 
einem Absolutheitsanspruch versehen sind. 
 
Insofern sollten Sie das Gespräch „in der Welt“ mit Ihren Kollegen führen und nicht im „Elfenbeinturm“ 
mit Funktionären und Vertretern der beiden großen verfassten Amtskirchen einer arztethischen 
Werthaltung frönen, die sich so in der Realität nicht widerspiegelt. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Lutz Barth, 10.12.08 
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